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Der [Autor]

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2015)

I.

GS IV B/1/3, Gesetz über Schule und Bildung (Bildungsgesetz) vom 6. Mai 2001 
(Stand 1. September 2014), wird wie folgt geändert:

Art.  54
Blockzeiten und Tagesstrukturen

1 Die Gemeinden organisieren den Unterricht im Kindergarten und auf der Pri-
marstufe die Blockzeiten.

2 Sie sorgen für bedarfsgerechte Tagesstrukturen. Die Nutzung dieses Angebots 
ist fakultativ.

2 Sie sorgen für bedarfsgerechte Tagesstrukturen für Schulpflichtige. Die Nutzung
dieses Angebots ist fakultativ.

3 Sie erheben von den Erziehungsberechtigten für die Nutzung der Tagesstruktu-
ren einen angemessenen Kostenbeitrag.

4 Der Regierungsrat regelt die Grundzüge1). 4 Die Aufsicht richtet sich nach den Bestimmungen des Bundes (Pflegekinderver-
ordnung). Der Regierungsrat regelt die Übertragung der Aufsicht.

Art.  105
Finanzierung der Volksschule

1 Die Gemeinden tragen unter Vorbehalt der nachfolgenden Absätze die Kosten 
der Volksschule.

2 Der Kanton trägt die Kosten der Sonderschulung gemäss Artikel 25 sowie die 
Kosten der kantonalen Schulen, soweit das Gesetz nichts Abweichendes vor-
sieht.

1) GS IV B/31/2
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3 Der Kanton leistet für die Tagesstrukturen gemäss Artikel 54 Absatz 2 pauscha-
le Beiträge an die Gemeinden. Der Landrat regelt die Bemessung der Beiträge 
durch Verordnung und befindet über deren Höhe mit dem Voranschlag.

3 Der Kanton leistet für die Tagesstrukturen gemäss Artikel 54 Absatz 2 pauscha-
le Beiträge. Der Landrat regelt die Bemessung der Beiträge durch Verordnung 
und befindet über deren Höhe mit dem Budget.

Art.  105a
Beiträge an die Betreuung vorschulpflichtiger Kinder

1 Der Kanton richtet Institutionen für die Betreuung von vorschulpflichtigen Kin-
dern Beiträge gemäss Artikel 105 Absatz 3 aus.

II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

GS VIII E/22/1, Beschluss über die Ausrichtung von Beiträgen an die Kinderkrip-
pen vom 5. Mai 1946, wird aufgehoben.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.
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